
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teilnahmebedingungen 

Mit dem NordWest Award, dem GesundheitsAward Nordwest und dem NachhaltigkeitsAward Nordwest 
(nachfolgend: Wettbewerbe oder NordWest Awards) zeichnet die Metropolregion Nordwest die besten 
Ideen, Initiativen, Projekte und Produkte aus, die ihren Beitrag zur Weiterentwicklung unserer Region 
leisten. Der Preis wird regelmäßig durch eine unabhängige und fachkundige Jury vergeben. 

Initiatorin der Wettbewerbe ist: Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten e. V. (nachfolgend: 
Metropolregion Nordwest). 

Und so geht´s 

Der Teilnahmezeitraum für die Wettbewerbe beginnt am 16. Dezember 2019 und endet am 09. Februar 
2020 (nachfolgend: Teilnahmeschluss). Die Teilnahme an allen drei Wettbewerben ist unentgeltlich und 
unabhängig vom Erwerb von Waren oder der Inanspruchnahme von Dienstleistungen. Es kann mehrere 
Gewinner*innen geben. 

Eine hochkarätig besetzte Jury nominiert für die NordWest Awards bis zu zehn Finalistenprojekte, die 
sich in besonders vorbildlicher Weise um die Metropolregion Nordwest verdient machen.  

Im Rahmen der Preisverleihung in 2020 werden zwei Gewinner*innen mit dem NordWest Award, eine*r 
mit dem GesundheitsAward Nordwest und eine*r mit dem NachhaltigkeitsAward Nordwest 
ausgezeichnet. Alle vier Gewinner*innen erhalten zur großen Preisverleihung im Mai 2020 eine 
Siegprämie von jeweils 10.000 Euro und einen Imagefilm. Eine Verlegung der Preisverleihung bleibt 
vorbehalten. 

Bewerben Sie sich innerhalb des Teilnahmezeitraums online unter http://www.metropolregion-
nordwest.de/nordwestaward. 

Eine Bewerbung nimmt nur an den Wettbewerben teil, wenn sie innerhalb des Teilnahmezeitraums via 
der vorgesehenen Onlineformulare die folgenden Unterlagen zur Wettbewerbsteilnahme eingereicht hat 
(nachfolgend: Bewerbung): 

1. die vollständig ausgefüllten Bewerbungsbögen 

2. mindestens zwei druckfähige Projektfotos (per Upload) 

3. ergänzende Unterlagen oder Dokumente, sofern sie der weiteren Konkretisierung des Projekts 
dienen (Presseberichte, Dokumentationen, etc.) 

4. verbindliche Bestätigung der Richtigkeit der Angaben nebst Einverständnis zur Datenverarbeitung 

Hinweis: Erfüllt Ihr Projekt oder Ihre Idee die Teilnahmebedingungen/inhaltliche Ausgestaltung für mehr 
als einen der Wettbewerbe, so ist die Teilnahme an mehreren Wettbewerben möglich. Hierfür ist das 
Ausfüllen aller jeweiligen Bewerbungsbögen notwendig. 
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Teilnahmeberechtigung 

Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich volljährige Bewerber*innen mit eigenem, ständigem Wohnsitz 
in der Metropolregion Nordwest. Teilnehmen können Privatpersonen sowie alle öffentlichen und 
privaten Initiativen und Institutionen (auch Städte und Gemeinden), Verbände, Vereine und 
Unternehmen. Die Metropolregion Nordwest umfasst folgende Gebiete: die Landkreise Ammerland, 
Cloppenburg, Cuxhaven, Diepholz, Friesland, Oldenburg, Osnabrück, Osterholz, Vechta, Verden, 
Wesermarsch und die kreisfreien Städte Delmenhorst, Oldenburg und Wilhelmshaven sowie die 
Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven. 

Ausgeschlossen sind politische Parteien, Mitglieder der Metropolregion Nordwest auf erster Ebene und 
die Mitarbeiter*innen des Vereins sowie deren Angehörige. Ebenfalls ausgeschlossen sind 
Mitarbeiter*innen und deren Angehörige der Kooperationspartner NORD/LB, hkk Krankenkasse und 
Nehlsen. 

 

Zusätzliche Teilnahmebedingungen für den GesundheitsAward Nordwest 

Für den GesundheitsAward Nordwest gelten zusätzliche Teilnahmebedingungen und inhaltliche 
Bestimmungen. 

Ideen und Projekte mit folgenden Inhalten können sich um den GesundheitsAward Nordwest bewerben: 

• Innovative und nachhaltige Strategien für Erhaltung und Verbesserung der Gesundheit: 

• Primärprävention: Maßnahmen und Verhaltensweisen, die eine Krankheit verhindern 
bzw. ihre Entstehung verlangsamen, 

• Settingorientierte Projekte aus Kommunen, Schulen, Kitas, Krankenhäuser, Vereinen 
und Familien, 

• Bedarfs- und Zielgruppenorientierung für Gruppen und Regionen, die im besonderen 
Maße Prävention und Gesundheitsförderung gebrauchen können, 

• Initialzündung für innovative und nachhaltige Strategien, die in eine langfristige Routine 
in dem Setting überführt werden sollen 

• Projekte mit einem ganzheitlichen Gesundheitsverständnis und darauf abgestimmte Strategien.  

Ausgeschlossen sind neben den für alle NordWest Awards beschriebenen Institutionen und Personen 
ebenfalls Projekte, die in einem rein betrieblichen Setting (Betriebliches Gesundheitsmanagement und 
betriebliche Gesundheitsförderung) stattfinden sowie Selbsthilfeprojekte. 

 

Ausschluss von Bewerbern 

Die Metropolregion Nordwest behält sich vor, Bewerber*innen von den Wettbewerben auszuschließen, 
die gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen oder durch technische (oder sonstige) Manipulation 
versuchen, die Ergebnisse der Wettbewerbe zu beeinflussen. Im Falle eines Ausschlusses können 
Gewinne auch noch nachträglich aberkannt und zurückgefordert werden. In diesem Fall kann ein*e 
Ersatzgewinner*in bestimmt werden. 
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Veröffentlichungen (Imagefilme) 

Die Bewerbung wird streng vertraulich behandelt. Die Metropolregion Nordwest wird angemessene 
Maßnahmen ergreifen, damit Dritte keinen Zugriff auf die Bewerbungen sowie die eingereichten Medien 
erhalten. Dessen unbeschadet stimmt jede*r Bewerber*in, der als Finalist*in ausgewählt wird, zu, dass 
die Metropolregion Nordwest die Bewerbung im Ganzen und/oder Teile hiervon vervielfältigen, 
verbreiten, öffentlich zugänglich machen (davon umfasst sind auch sämtliche Social-Media-Kanäle und 
die Verknüpfung mit deren Funktionalitäten, Buttons, Plugins, etc.), bearbeiten, mit anderen Werken 
oder Werkteilen verbinden und diese Bearbeitungen gleichermaßen zum Zwecke der Berichterstattung 
über die NordWest Awards und/oder im Rahmen dazugehöriger PR-Aktionen nutzen dürfen und sich 
zu Einzelheiten mit den Bewerbern abstimmen. Die Metropolregion Nordwest wird die Bewerber*innen 
in diesem Fall als Urheber in angemessener Weise nennen. 

Die Finalisten erklären sich bereit, im Zeitraum vom 01. März bis 08. Mai 2020 mindestens einen Tag 
lang für die Dreharbeiten eines Imagefilms zur Verfügung zu stehen. Die Filme werden im Rahmen der 
Preisverleihung gezeigt und können anschließend für eigene Zwecke genutzt werden. 

Da die ausgezeichneten Finalisten- und Gewinner-Projekte Vorbildcharakter haben und Maßstäbe 
setzen, können sie durch die Metropolregion Nordwest sowie durch die jeweilige 
Medienberichterstattung auch der breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht werden. Die Teilnehmer*innen 
des Wettbewerbs erklären sich mit diesen möglichen Veröffentlichungen einverstanden. 

Gewinne 

Die Auswahl der Finalisten und Gewinner*innen findet nach der Beendigung des Teilnahmezeitraumes 
unter den während des Teilnahmezeitraums eingegangenen Bewerbungen durch die Jury statt. Die 
Finalisten werden im März 2020 per E-Mail oder telefonisch unter Verwendung der in der Bewerbung 
verwendeten Kontaktdaten benachrichtigt und zur Preisverleihung eingeladen. Die Bewerber*innen sind 
für die Richtigkeit der angegebenen Kontaktdaten selbst verantwortlich. Falls ein*e Bewerber*in wegen 
nicht korrekter Kontaktdaten nach Ablauf von 14 Tagen nicht erreicht werden kann, entfällt die 
Bewerbung an den Wettbewerben. Die seitens der Metropolregion Nordwest an der Durchführung der 
Wettbewerbe beteiligten Personen haben keine Pflicht, Korrektheit und/oder Vollständigkeit der 
Kontaktdaten zu überprüfen. 

Der Gewinn ist nicht übertragbar oder austauschbar. Der Gewinn ist zweckgebunden für das 
eingereichte Projekt zu verwenden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Für eine etwaige Versteuerung 
des Gewinns sind die Gewinner*innen selbst verantwortlich.  

Sollte eine Gewinninanspruchnahme aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen innerhalb von 60 
Tagen nach der Preisverleihung nicht möglich sein, verfällt der Gewinn, und ein*e Ersatzgewinner*in 
wird ausgewählt. 

Recht 

Bewerbungen mit rechtswidrigen Inhalten (Beleidigungen, rechtsextreme oder rassistische Beiträge, 
sexistische oder pornographische, illegale Beiträge) oder mit rechtsverletzenden Inhalten (z.B. Inhalte, 
die Marken-, Urheber- oder Persönlichkeitsrechte verletzen) werden nicht veröffentlicht und können 
nicht an den NordWest Awards teilnehmen. Mit der Einsendung der Unterlagen über die Homepage der 
Metropolregion Nordwest bestätigen die Bewerber*innen, dass sie die Rechte an allen eingereichten 
Medien vollumfänglich besitzen bzw. dass ihnen die Einsendung zu den Wettbewerben gestattet ist. Die 
Bewerber*innen garantieren zudem, dass die eingereichten Medien frei von Rechten Dritter sind und 
bei der Darstellung bzw. Abbildung von Personen keine Persönlichkeitsrechte, insbesondere solche im 
Sinne des § 22 KUG, verletzt werden. Weiterhin bestätigen sie, dass sie die uneingeschränkten 
Verwertungsrechte aller Bild- und Textteile haben. Falls auf Fotos oder Videos oder anderen 
Bildaufnahmen eine oder mehrere Personen erkennbar abgebildet sind, müssen die Betreffenden damit 
einverstanden sein, dass die Bilder veröffentlicht werden. Die Bewerber*innen versichern, dass ihnen 
die entsprechenden Einverständniserklärungen auch zur vorgenannten Nutzung vorliegen bzw. diese 
auf Wunsch der Metropolregion Nordwest auch schriftlich beigebracht werden können. Die 
Metropolregion Nordwest haftet nicht für eventuelle Rechtsverletzungen wie insbesondere, aber nicht 
ausschließlich, Persönlichkeits- und Urheberrechtsverletzungen in den Bewerbungen der 
Teilnehmer*innen. Im Falle einer Inanspruchnahme haben die Bewerber*innen die Metropolregion 
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Nordwest und seine Mitglieder schadlos zu stellen. Fragen, Kommentare oder Beschwerden zu den 
Wettbewerben sind ausschließlich an die Metropolregion Nordwest zu richten. 

Anwendbares Recht 

Ausschließlich anwendbares Recht ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

Datenschutzbestimmungen 

Um an den Wettbewerben teilnehmen zu können, ist es unerlässlich, personenbezogene Daten zu 
übermitteln. Die von den Bewerbern eingehenden personenbezogenen Daten werden ausschließlich 
zur Durchführung der Wettbewerbe gespeichert und genutzt und nach Ablauf aller zwischen den 
jeweiligen Bewerbern und Bewerberinnen und der Metropolregion Nordwest abgestimmten 
Nachweiszeitpunkte wieder gelöscht, es sei denn die Bewerber*innen haben einer weitergehenden 
Verwendung ausdrücklich zugestimmt. Ohne die Zustimmung der Einreichenden erfolgt keine 
Weitergabe an Dritte oder eine Verwendung zu Werbezwecken. Es steht den Einreichenden jederzeit 
frei, per Widerruf unter nordwestaward@metropolregion-nordwest.de die Einwilligung in die 
Speicherung aufzuheben und somit von der Teilnahme an den Wettbewerben zurückzutreten. Mit der 
Löschung der Daten ist die Teilnahme an den Wettbewerben und einer ggf. nachfolgenden 
Gewinnerwahl ausgeschlossen. 

 

Kontaktdaten 

NordWest Awards 2020 
c/o Metropolregion Nordwest 
Bahnhofstr. 37 
27749 Delmenhorst 
 
Fragen zu den Wettbewerben beantwortet Ihnen Herr Benjamin Dose gerne telefonisch unter  
0 42 21 – 99 - 19 09 oder per E-Mail unter nordwestaward@metropolregion-nordwest.de. 
 
 


